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LfSt Bayern, Verfügung v. 07.05.2009, Az. S 2121.1.1 – 1/19 St 33/ St 33 
 
 
1. Allgemeines 
Zur Steuerbefreiung für nebenberufliche Tätigkeiten wird ergänzend zu den Verwaltungsanweisungen 
in R 3.26 LStR auf Folgendes hingewiesen: 
 
Begünstigt sind nach § 3 Nr. 26 EStG drei Tätigkeitsbereiche: 
 
- Nebenberufliche Tätigkeit als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder eine vergleichbare Tä-

tigkeit 
- Nebenberufliche künstlerische Tätigkeit 
- Nebenberufliche Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen 
 
Die begünstigten Tätigkeiten der Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher oder Betreuer haben miteinander 
gemeinsam, dass bei ihrer Ausübung durch persönliche Kontakte Einfluss auf andere Menschen ge-
nommen wird, um auf diese Weise deren Fähigkeiten zu entwickeln und zu fördern.  
 
Gemeinsamer Nenner dieser Tätigkeiten ist daher die pädagogische Ausrichtung. Nicht begünstigt ist 
die Betreuungstätigkeit des gesetzlichen Betreuers nach § 1835 a BGB, da § 3 Nr. 26 EStG nur an-
gewendet werden kann, wenn durch einen direkten pädagogisch ausgerichteten persönlichen Kontakt 
zu den betreuten Menschen ein Kernbereich des ehrenamtlichen Engagements erfüllt wird. (Zur steu-
erlichen Behandlung vgl. ESt-Kartei § 22 Nr. 3 Karte 3.1  und LSt-Kartei § 3 Fach 3 Karte 27). Ab 
2007 sind Vergütungen hierfür unter den weiteren Voraussetzungen des § 3 Nr. 26 a EStG bis zu 
einem Betrag von 500 EUR im Kalenderjahr steuerbefreit (vgl. ESt-Kartei § 3 Nr. 26 a Karte 1.1 LfSt 
Bayern 7.5.2009, S 2121.1.1 - 1/19 St 33/St 33 Nr. 3). 
 
Durch das Steuerbereinigungsgesetz 1999 wurde ab dem 1.1.2000 die Tätigkeit des nebenberuflichen 
Betreuers in den Katalog der begünstigten Tätigkeiten aufgenommen. Betroffen von der Neuregelung 
sind insbesondere Personen, die betreuend im Jugend- und Sportbereich gemeinnütziger Vereine 
tätig werden. Daher kommt u.a. nun auch der Übungsleiterfreibetrag für die Beaufsichtigung und 
Betreuung von Jugendlichen durch Jugendleiter, Ferienbetreuer, Schulwegbegleiter etc. in Betracht. 
 
Auch wenn ausschließlich (ohne Zusammenhang mit körperlicher Pflege) hauswirtschaftliche oder 
betreuende Hilfstätigkeiten für alte oder behinderte Menschen erbracht werden (z.B. Reinigung der 
Wohnung, Kochen, Einkaufen, Erledigung von Schriftverkehr), ist der Freibetrag nach § 3 Nr. 26 EStG 
zu gewähren, wenn die übrigen Voraussetzungen der Vorschrift erfüllt sind. 
 
Bei einer Tätigkeit für juristische Personen des öffentlichen Rechts ist es unschädlich, wenn sie für 
einen Betrieb gewerblicher Art ausgeführt wird, da Betriebe gewerblicher Art auch gemeinnützigen 
Zwecken dienen können (z.B. Krankenhaus oder Kindergarten). Ziel des § 3 Nr. 26 EStG ist es, Bür-
ger, die im gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Bereich nebenberuflich tätig sind, von steuer-
lichen Verpflichtungen freizustellen. Mithin ist bei einer Tätigkeit für einen Betrieb gewerblicher Art 
darauf abzustellen, ob dieser einen entsprechend begünstigten Zweck verfolgt oder nicht. 
 
Eine Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke ist grundsätzlich nur dann gege-
ben, wenn die Tätigkeit der Allgemeinheit zugute kommt. Bei nebenberuflicher Lehrtätigkeit ist diese 
Voraussetzung auch dann erfüllt, wenn eine Aus- oder Fortbildung zwar nur einem abgeschlossenen 
Personenkreis zugute kommt (z.B. innerhalb eines Unternehmens oder einer Dienststelle), die Aus- 
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oder Fortbildung selbst aber im Interesse der Allgemeinheit liegt (vgl. BFH-Urteil vom 26.3.1992, 
BStBl 1993 II S. 20). 
 
Der BFH hat mit Beschluss vom 1.3.2006 (BStBl 2006 II S. 685) europarechtliche Bedenken im Hin-
blick darauf geäußert, dass die Steuerbefreiung für Aufwandsentschädigungen nach § 3 Nr. 26 EStG 
nur für Tätigkeiten im Auftrag einer deutschen öffentlichen Institution gewährt wird.  
 
Er hat dem EuGH daher die Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt, wie Art. 49 des EG-Vertrags, der 
den freien Dienstleistungsverkehr garantiert, in Bezug auf die Anwendung des § 3 Nr. 26 EStG auszu-
legen sei. Mit Urteil vom 18.12.2007, C-281/06 – “Jundt” – hat der EuGH entschieden, dass die natio-
nale Regelung des § 3 Nr. 26 EStG gegen EU-Recht verstößt. Aufgrund der Anwendung der Dienst-
leistungsfreiheit auch für nebenamtliche Tätigkeiten bejaht der EuGH die Steuerfreiheit nebenamtli-
cher Lehrvergütungen eines im Inland Steuerpflichtigen, wenn diese von einer im anderen Mitglieds-
staat öffentlichen Institution gezahlt wird. 
 
Mit der Änderung des § 3 Nr. 26 EStG im JStG 2009 sind nunmehr auch Tätigkeiten für ausländische 
juristische Personen des öffentlichen Rechts begünstigt, die in einem EU- oder EWR-Staat belegen 
sind. Die Neuregelung gilt nach § 52 Abs. 4 b EStG für alle offenen Fälle. 
  
2. Einzelfälle 
 
2.1 Ärzte im Behindertensport 
Nach § 11 a des Bundesversorgungsgesetzes ist Rehabilitationssport unter ärztlicher Aufsicht durch-
zuführen. Behindertensport bedarf nach § 2 Abs. 2 der Gesamtvereinbarungen über den ambulanten 
Behindertensport während der sportlichen Übungen der Überwachung durch den Arzt. Die Tätigkeit 
eines Arztes im Rahmen dieser Bestimmungen fällt dem Grunde nach unter § 3 Nr. 26 EStG, sofern 
auch die übrigen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind (vgl. auch ESt-Kartei § 3 Nr. 26 Karte 5.1 = LSt-
Kartei § 3 Fach 3 Karte 22). 
 
2.2 Ärzte im Coronarsport 
Ärzte, die nebenberuflich in gemeinnützigen Sportvereinen Coronar-Sportkurse leiten, üben eine ei-
nem Übungsleiter vergleichbare Tätigkeit aus, wenn der im Coronar-Sport nebenberuflich tätige Arzt 
auf den Ablauf der Übungseinheiten und die Übungsinhalte aktiv Einfluss nimmt. Es handelt sich dann 
um eine nach § 3 Nr. 26 EStG begünstigte Tätigkeit. 
 
2.3 Aufsichtsvergütung für die juristische Staatsprüfung 
(vgl. ESt-Kartei § 3 Nr. 26 Karte 4.1) 
 
2.4 Bahnhofsmission 
Der Tätigkeitsbereich von Bahnhofsmissionen umfasst auch gem. § 3 Nr. 26 EStG begünstigte Pflege- 
und Betreuungsleistungen. Zur Abgrenzung gegenüber den nicht begünstigten Leistungen bestehen 
keine Bedenken, wenn Aufwandsentschädigungen nebenberuflicher Mitarbeiterinnen in Bahnhofsmis-
sionen in Höhe von 60 % der Einnahmen, maximal in Höhe von 2.100 EUR) steuerfrei belassen wer-
den. Von dem pauschalen Satz kann im Einzelfall abgewichen und auf die tatsächlichen Verhältnisse 
abgestellt werden, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Anwendung dieses Regelsatzes zu 
einer unzutreffenden Besteuerung führen würde. 
 
2.5 Behindertentransport (Auslandsrückholdienst, Behindertenfahrdienst, Krankentransport 
und Medizinisches Transportmanagement - MTM -) 
Die Fahrten werden regelmäßig mit einer Besatzung von zwei Helfern durchgeführt, wobei ein Helfer 
den Bus fährt und der andere (Beifahrer) die behinderten oder kranken Personen während der Fahrt 
betreut. Die Tätigkeit des Fahrers stellt keine nach § 3 Nr. 26 EStG begünstigte Tätigkeit dar, da er 
weit überwiegend mit dem Fahren des Fahrzeugs beschäftigt ist und ein unmittelbarer persönlicher 
Bezug zu den “Patienten” im Sinne der Pflege nicht aufgebaut werden kann. Für den “Beifahrer” sind 
die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 26 EStG gegeben. 
 
Ist die Aufgabenverteilung nicht verbindlich festgelegt, kann daher angenommen werden, dass beide 
Helfer an der Betreuung mitwirken. Der Freibetrag nach § 3 Nr. 26 EStG ist dann für jeweils 50 % der 
Vergütung zu gewähren.  
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Vergütungen für Bereitschaftszeiten werden entsprechend der zugrundeliegenden Tätigkeit zugeord-
net und zusammen mit der Vergütung für die eigentliche Tätigkeit ggf. in die Steuerbefreiung einbezo-
gen. 
 
2.6 Bereitschaftsleitungen und Jugendgruppenleiter 
Inwieweit eine Gewährung des Freibetrags nach § 3 Nr. 26 EStG in Betracht kommt, hängt von der 
tatsächlichen Tätigkeit ab. Soweit lediglich organisatorische Aufgaben wahrgenommen werden, liegt 
keine begünstigte Tätigkeit vor. Soweit die Vergütung auf die Tätigkeit als Ausbilder oder Betreuer 
entfällt, kann der Freibetrag nach § 3 Nr. 26 EStG gewährt werden. 
 
2.7 Ehrenamtlicher Betreuer nach § 1835 a BGB 
(vgl. Ausführungen unter 1., ESt-Kartei § 22 Nr. 3 Karte 3.1  und LSt-Kartei § 3 Fach 3 Karte 27). 
 
2.8 Diakon 
Ob ein nebenberuflich tätiger kath. Diakon die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 26 EStG erhalten kann, 
hängt von der jeweiligen Tätigkeit ab. Zum Berufsbild des Diakons gehören auch ausbildende und 
betreuende Tätigkeiten mit pädagogischer Ausrichtung sowie Arbeiten im sozialen Bereich, die als 
Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen gewertet werden können. Für solche Tätigkeiten ist 
eine Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 26 EStG möglich. 
 
Bei einer Tätigkeit im Bereich der Verkündigung (z.B. Taufen, Krankenkommunion, Trauungen, Pre-
digtdienst) handelt es sich nicht um eine begünstigte Tätigkeit. Zur Aufteilung bei gemischten Tätigkei-
ten sowie zur Steuerfreiheit nach anderen Vorschriften (z.B. § 3 Nr. 12 EStG) vgl. R 3.26 Abs. 7 LStR. 
 
2.9 Ferienbetreuer 
Ehrenamtliche Ferienbetreuer, die zeitlich begrenzt zur Durchführung von Ferienmaßnahmen einge-
setzt werden, sind nebenberuflich tätig, so dass bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen die Ein-
nahmen aus dieser Tätigkeit nach § 3 Nr. 26 EStG begünstigt sind.  
 
2.10 Feuerwehrleute 
(vgl. LSt-Kartei § 3 Fach 3 Karten 13.2, 13.3) 
 
2.11 Hauswirtschaftliche Tätigkeiten in Altenheim, Krankenhäusern usw. 
Reine Hilfsdienste, wie z.B. Putzen, Waschen und Kochen im Reinigungsdienst und in der Küche von 
Altenheimen, Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen u.ä. Einrichtungen stehen nicht den ambu-
lanten Pflegediensten gleich und fallen daher nicht unter § 3 Nr. 26 EStG, da keine häusliche Betreu-
ung im engeren Sinne stattfindet und damit kein unmittelbarer persönlicher Bezug zu den gepflegten 
Menschen entsteht. Die Leistungen werden primär für das jeweilige Heim oder Krankenhaus erbracht 
und betreffen daher nur mittelbar die pflegebedürftigen Personen. 
 
2.12 Helfer im sog. Hintergrunddienst des Hausnotrufdienstes (Schlüsseldienst im Hausnotruf 
und Pflegenotruf) 
Um bei Hausnotrufdiensten die Entgegennahme von Alarmanrufen rund um die Uhr, die Vertrautheit 
der Bewohner mit dem Hausnotrufdienst und die Funktionsfähigkeit der Hausnotrufgeräte zu gewähr-
leisten, wird von den Hilfsorganisationen – zusätzlich zu den Mitarbeitern der Hausnotrufzentrale – ein 
sog. Hintergrunddienst eingerichtet, um vor Ort Hilfe zu leisten.  
 
Die Mitarbeiter des Hintergrunddienstes sind daneben auch mit der Einweisung, Einrichtung, Wartung 
und Überprüfung der Hausnotrufgeräte beschäftigt. Ihnen kann die Steuervergünstigung nach § 3 Nr. 
26 EStG für den Anteil ihrer Vergütung gewährt werden, der auf tatsächliche Rettungseinsätze und für 
Bereitschaftszeiten hierfür entfällt. Der begünstigte Anteil ist anhand der Gesamtumstände des Einzel-
falls zu ermitteln. 
 
Werden nur Notrufe entgegengenommen und weitergeleitet ist diese Tätigkeit nicht nach § 3 Nr. 26 
EStG begünstigt. Dies gilt auch für die Bereitschaftszeiten. 
 
2.13 Küchenmitarbeiter in Waldheimen 
Die Tätigkeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Küche und im hauswirtschaftlichen Bereich 
von Waldheimen stellt keine begünstigte Tätigkeit im Sinne des § 3 Nr. 26 EStG dar. Es handelt sich 
nicht um eine betreuende Tätigkeit, da pädagogische Aspekte nicht im Vordergrund stehen. Aus-
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schlaggebend ist die hauswirtschaftliche Tätigkeit im Zusammenhang mit der Essenszubereitung für 
die in den Waldheimen während der Ferienzeit aufgenommenen Jugendlichen. 
 
2.14 Lehrbeauftragte an Schulen 
Vergütungen an ehrenamtliche Lehrbeauftragte, die von den Schulen für einen ergänzenden Unter-
richt eingesetzt werden, sind - soweit von den Schulen mit den Lehrbeauftragten nicht ausdrücklich 
ein Arbeitsvertrag abgeschlossen wird - den Einnahmen aus selbstständiger (unterrichtender) Tätig-
keit nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG zuzuordnen und nach § 3 Nr. 26 EStG begünstigt. 
 
2.15 Mahlzeitendienste 
Vergütungen an Helfer des Mahlzeitendienstes sind nicht nach § 3 Nr. 26 EStG begünstigt, da die 
Lieferung einer Mahlzeit für die Annahme einer Pflegeleistung nicht ausreicht. 
Ab dem 1.1.2007 ist jedoch die Inanspruchnahme der Steuerfreistellung nach § 3 Nr. 26 a EStG in 
Höhe von bis zu 500 EUR möglich, sofern diese Tätigkeit nebenberuflich ausgeübt wird. 
 
2.16 Nebenberufliche Notarzttätigkeit 
Die nebenberufliche Notarzttätigkeit stellt keine nach § 3 Nr. 26 EStG begünstigte Tätigkeit dar (vgl. 
BFH-Beschluss vom 20.2.2002, VI B 85/99, BFH/NV 2002 S. 784). 
 
2.17 Notfallfahrten bei Blut- und Organtransport 
Bei diesen Notfallfahrten handelt es sich nicht um begünstigte Tätigkeiten nach § 3 Nr. 26 EStG. 
 
2.18 Organistentätigkeit 
Aus Gründen der Praktikabilität und der Verwaltungsvereinfachung ist bei den in Kirchengemeinden 
eingesetzten Organisten grundsätzlich davon auszugehen, dass deren Tätigkeit eine gewisse Gestal-
tungshöhe erreicht und somit die Voraussetzungen einer künstlerischen Tätigkeit im Sinne des § 3 Nr. 
26 EStG vorliegen. 
 
2.19 Patientenfürsprecher 
Der Patientenfürsprecher hat die Interessen der Patienten gegenüber dem Krankenhaus zu vertreten. 
Diese Tätigkeit stellt keine Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen dar. Die an die Patienten-
fürsprecher gezahlten Aufwandsentschädigungen sind daher nicht nach § 3 Nr. 26 EStG steuerfrei. 
 
2.20 Ehrenamtliche Richter, Parcourschefs, Parcourschefassistenten bei Pferdesportveranstal-
tungen 
Bei dieser Tätigkeit handelt es sich nicht um eine begünstigte Tätigkeit nach § 3 Nr. 26 EStG. 
 
2.21 Prädikanten / Lektoren 
Die Anwendung des § 3 Nr. 26 EStG wurde von den obersten Finanzbehörden des Bundes und der 
Länder verneint. Insoweit fehle bei den Prädikanten (wie auch bei Lektoren) der direkte pädagogisch 
ausgerichtete persönliche Kontakt zu einzelnen Menschen. Eine Steuerfreiheit der Bezüge kann sich 
jedoch ggf. aus § 3 Nr. 12, 13, 50 EStG ergeben. 
 
2.22 Rettungsschwimmer 
Rettungsschwimmer, die im vorbeugenden Wasserrettungsdienst tätig sind, üben eine im Sinne des § 
3 Nr. 26 EStG begünstigte Tätigkeit aus. 
Vergütungen für Bereitschaftszeiten werden entsprechend der zugrundeliegenden Tätigkeit zugeord-
net und zusammen mit der Vergütung für die eigentliche Tätigkeit in die Steuerbefreiung einbezogen. 
 
2.23 Sanitätshelfer bei Großveranstaltungen 
Tätigkeiten von Rettungssanitätern und Ersthelfern im Bereitschafts- oder Sanitätsdienst bei Sportver-
anstaltungen, kulturellen Veranstaltungen, Festumzügen etc. sind nach § 3 Nr. 26 EStG begünstigt. 
Dies gilt auch für Bereitschaftszeiten. Vergütungen für Bereitschaftszeiten werden entsprechend der 
zugrundeliegenden Tätigkeit zugeordnet und zusammen mit der Vergütung für die eigentliche Tätig-
keit in die Steuerbefreiung einbezogen. 
 
2.24 Sanitätshelfer und Rettungssanitäter im Rettungs- und Krankentransportwagen 
Die Vergütungen an Rettungssanitäter in Rettungs- und Krankentransportwagen sind nach § 3 Nr. 26 
EStG begünstigt. Die Tätigkeit umfasst ausschließlich die Bergung und Versorgung von Kranken und 
Verletzten, so dass die Bereitschaftszeiten in vollem Umfang der begünstigten Tätigkeit zugeordnet 
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werden können. Ein Aufteilung der Einnahmen in solche aus Rettungseinsätzen und solche aus Be-
reitschaftszeiten ist daher nicht mehr vorzunehmen. 
 
2.25 Schulweghelfer / Schulwegbegleiter 
(vgl. ESt-Kartei § 3 Nr. 26 Karte 7.1 = LSt-Kartei § 3 Fach 3 Karte 22). 
 
2.26 Stadtführer 
Die Tätigkeit eines Stadtführers ist - vergleichbar mit einer unterrichtenden Tätigkeit an einer Volks-
hochschule und der Tätigkeit eines Museumsführers - wegen ihrer pädagogischen Ausrichtung grund-
sätzlich nach § 3 Nr. 26 EStG begünstigt. Zu prüfen ist jedoch insbesondere, ob die Tätigkeit im Auf-
trag oder im Dienst einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer anderen unter § 5 
Abs. 1 Nr. 9 KStG zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke ausgeübt wird. 
 
2.27 Statisten bei Theateraufführungen 
Aufwandsentschädigungen für Statisten sind grundsätzlich nicht nach § 3 Nr. 26 EStG begünstigt, da 
Statisten keine künstlerische Tätigkeit ausüben. Eine künstlerische Tätigkeit liegt bei § 3 Nr. 26 EStG 
(wie bei § 18 EStG) nur vor, wenn eine gewisse Gestaltungshöhe bei eigenschöpferischer Leistung 
gegeben ist.  
 
Nach dem BFH-Urteil vom 18.4.2007 (BStBl 2007 II S. 702) beeinflussen bei einer nebenberuflichen 
künstlerischen Tätigkeit mit den hier vorgegebenen Begrenzungen die Auslegung einer künstlerischen 
Tätigkeit i.S. des § 3 Nr. 26 EStG. Eine künstlerische Tätigkeit in diesem Sinn kann daher auch vorlie-
gen, wenn sie die eigentliche künstlerische (Haupt-)Tätigkeit unterstützt und ergänzt, sofern sie Teil 
des gesamten künstlerischen Geschehens ist (vgl. H 3.26 Künstlerische Tätigkeit LStH 2009). Auch 
der Komparse kann daher – anders z.B. als ein Bühnenarbeiter – eine künstlerische Tätigkeit aus-
üben. 
Im Urteilsfall hat sich der Kläger (Statist an der Oper) nach den Feststellungen des FG mit seinen 
Leistungen im Rahmen des künstlerischen Genres “Darsteller” gehalten und keine rein mechanische 
Funktion als “menschliche Requisite” wahrgenommen. Der Auftritt des Klägers habe nicht unerhebli-
che schauspielerische Leistungen enthalten. 
 
2.28 Versichertenälteste 
Für die Tätigkeit der Versichertenältesten ist die Begünstigung des § 3 Nr. 26 EStG nicht zu gewäh-
ren, da es sich weder um eine begünstigte Tätigkeit handelt noch diese zur Förderung gemeinnützi-
ger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke im Sinne der §§ 52 bis 54 AO handelt. 
 
3. Betriebsausgaben-/Werbungskostenabzug 
Nach § 3 c EStG dürfen Ausgaben, soweit sie mit steuerfreien Einnahmen in unmittelbarem wirtschaft-
lichen Zusammenhang stehen, nicht als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden. 
Ausgaben, die zugleich steuerfreie und steuerpflichtige Einnahmen betreffen, sind – ggf. im Schät-
zungswege – aufzuteilen und anteilig abzuziehen. 
 
Ab 1.1.2000 dürfen abweichend von diesen Grundsätzen nach § 3 Nr. 26 Satz 2 EStG in unmittelba-
rem wirtschaftlichen Zusammenhang mit der nebenberuflichen Tätigkeit stehende Ausgaben nur in-
soweit als Werbungskosten oder Betriebsausgaben abgezogen werden, als sie den Betrag der steuer-
freien Einnahmen übersteigen. 
 
Entstehen Betriebsausgaben zur Vorbereitung einer unter § 3 Nr. 26 EStG fallenden Tätigkeit und 
wird diese später nicht aufgenommen, kann der entstandene Verlust in voller Höhe, also ohne Kür-
zung um den Freibetrag, berücksichtigt werden (vgl. H 3.26 Vergebliche Aufwendungen LStH 2009). 
 



 

WINHELLER Rechtsanwälte 

 

Corneliusstr. 34 

D-60325 Frankfurt am Main 

 

Tel.: +49 (0)69 76 75 77 80 

Fax: +49 (0)69 76 75 77 810 

 

E-Mail: info@winheller.com 

Internet: http://www.winheller.com 

 

Frankfurt | Karlsruhe | Shanghai 

 

 


